
 

 

Ein logopädisches Gutachten ist häufig erforderlich, wenn Sie sich für einen Sprechberuf 
entscheiden und wird der Bewerbung beigelegt. Das logopädische Gutachten umfasst ein 
Anamnesegespräch und die Beurteilung der Stimme, des Sprechens und der Sprache im 
Gespräch, beim Lesen, Singen und Rufen, sowie die Ausstellung des entsprechenden 
Dokuments. 

Das logopädische Gutachten ist in der Regel keine Kassenleistung und wird privat vergütet.  
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